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Kindergartenlehrerinnen und -lehrer
sind auch Klassenlehrpersonen
Die Aufgaben bei der Klassenführung auf der Kindergartenstufe unterscheiden sich in den Arbeitsfeldern

Unterricht, Lernende und Schule nicht von denjenigen der Primär- oder Sekundarstufe.

VON CHRISTINE HÜGLI-HARTMANN,

PRÄSIDENTIN KOMMISSION KINDERGARTEN LEGR

Unsere Forderung ist, dass bei der

nächsten Gesetzesrevision auch

Kindergartenlehrer/-innen als

Klassenlehrpersonen anerkannt werden.

Bereits heute gehen einige Gemeinden

mit gutem Vorbild voran, anerkennen

und entschädigen ihre Kindergartenlehrerinnen

in ihrer Funktion als

Klassenpersonen.

Seit 2013 ist unsere Stufe offiziell

Teil der Bündner Volksschule, und ab

diesem Jahr unterrichten wir mit einem

gemeinsamen Lehrplan über alle elf

Schuljahre. In Artikel 23 des Schulgesetzes

werden die Schülerinnen und

Schüler der Primär- und Sekundarstufe

einer Klasse zugeordnet, und für jede

Klasse soll eine Klassenlehrperson

bestimmt werden. Das heisst

übersetzt, dass eine Kindergartenlehrerin

scheinbar keine Klasse führt und

keine Verantwortung dafür trägt. In

Artikel 62 wird ausgeführt, dass für
die Führung einer Klasse das Pensum

um eine Lektion reduziert wird. Diese

beiden Artikel im Schulgesetz gilt es zu

ändern.
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